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TATBESTAND

Die Parteien streitan über die richtige Eingruppierung der Klägerin.

Die seit Oktober 1983 im Prüfungseekretariat des Psychologischen Insti-

tuts der g beschäftigte Ktägerin ist seit 1.1.1988 im

zeitlichEn Umfang der hahen regelmäßigen Arbeitszeit nactr Vergütungs-

gruppe Vl b d6 einzehrertraglich vereinbarten BAT tätig. $eit Juli 198? ist

die Klägerin zuiätzlich ln einem zeitlichen Arbeitsumfang von ein Viertel

der regelmäßigen Arbitszeit mit Schreibarbeiten in der Universitätsver-

waltung besdräftigt.

Mit Schreiben vom 1.1.'1990 hat die Klägerin für ihre $eketrariatstätbE!!

im Psyshglogischen Institul die Eingruppierung nach Vergütungsgruppe V

b, hiffsweise Vc geltend gemachl

Die Tätiglteit im Prütungsseketariat ds Psychslogischen fnstituts umfaßt
anei Ehitlel ihrer Gesarnttätigkeit an der Universitä  Rah-

men der Aufgaben im Prtifungssekstariat obliegen der Klägerin im We-

sentlichen db nadiblgend beschriebenen Tiitigteiten:

1. Anftagen vorl Studenten über Anrechnung von Studienleistungen,
zum Nebenfach Pslrchologie unter Venvendung \ron Formblättern

zum Paralfel- und Ztveitstudiu{n,.zum Studium der Volkswirtschafts-

lehre und Wahlpfl icfrthch Psychologie;

2, Ausdrucken von vorläufrgen und Zwischenzeugnissen, Diplomen;
Richtigkeitskontrolte der in die EIIV eingegebenEn Daten und Vor-
lege an den vorsitzenden d* Prüfungsausschusses;Aussreilung von
$chreiben tvegen Nichtbestehens ainer Prüfung und Erteilung begfau-
brgter Ahchrifren von Leistungsnaehureisen;

3. Beratung von Studenten bezüglich der Prüfungsordnungen, insbe-
sondere in Fragen rlon studien- und Prüfungsanforderungen, Fächer-
kombinationen, Praldika und Abkrärung der voraussetzungen für euer-
slnsteiger; 
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4. Prüfung über die Anerkennung dar Studienleistung€n und Studienzeilen

im Ausland, an anderen Universitäten, an der eigenen Univgrsität in an-

deren Studiengängen;

S. ÜUerwachung von Prüfungsfüsfien, Fristenkontroll€ baiAnnahme und
Abgabe von Arbeiten, Fristvdlängerungeu

6. Berechnung wn 8afug-Teibrlassem

7. Studienabsctl u ßbrderun g.

Bei der wahrnehmung der Pnifungsangefegenheiten, insbesondere der

formellen vorprüfung dsr unterlagen und der allgemeinen Beratung von
studenlen und Priifungskandidaten hat die Ktägerin nachfotgende vor-
schrifien zu beachten:
- Hochsehulrahmengesetz
- Baden Württembergisches Uniwrsilätsgesetz
- BAFÖG Rectrtsgrundlagen
-(wechselnde) Prt!fu ngsonlnungcn mit (schwierigen) übergangs-
regelungen

- Studienpläne

Die Klägerin hat in ers{er lnstanz die Auffassung vertreten, sie erfüfle da-
mit die vorausseEungen der vergütungsgruppe v b Fallgrlrppe 1 ar zu-
mindest enffielen aber mehr als ein Drittel der Gesamtaröeitszoit auf Vor-
gänge, db das Merkmal "selbständige Leistungon" erfülltan, so daß ihr.
dann zu die vergütungegrupp€ v c Faügruppe 1 b zustehe" sb hat
beantragt:

Es wird ldatgestellt, daß rlts t(Hgsrln mlt Würkung ab
1.7.1gg1eingruppinrt ist In Vrgätungsgruppo V b der
Anfege I a zum BAT; hilfsreise ln dle Vergätungregruppe V a

Das beklagte l-and hat Klagahrrveisung boantragt urd ausgefrihrt. die
Mehrzahl der Arbeiten , dar Klägerln bekrhalteten reine



Routineangelegenheiten, die nicht einmal die Merkrnale der Vargtltungs-

gruppe Vl b erfültten. Das zeitliche Maß der .sefbständl$en Leistungen"

eneiche ailat, überschreite aber nbftt 20%.

Das Arbeitsgericht hat dem Hilßantrag der Klägerin staügegeben und den

$treitwert aut 11.877,77 DM festgelegt. Ujt"t 9?1g1**e af i1" l*"-ht-
sprechung des Bgndggqrber$gerir*rlslg!. es {ie LlJ!gr9! de1 Klägerin bei

der Bearbeitung von Prüfungsangelegenh gilen .9_19 ei$eltlio!*l Arbeits-
yorgang gew€rta! Diese organbatorische Tätigkeft oi von den wsteren

Schreibarbeiten der t(ägerin tatsäghlbh abgrenzbar und recttfich selb,st-

ändig bewertbar. Das Arbeitsgericht hat ferner a!g-?-!90ße0, 3-gß."-hir-r:
sichtlich des ArbeitrGGngo W;htrelfiffi ;;"-t"g*ufgaben, der

.  ,  - , . . - ' t , , ; '  ! l _  ' ' ' , j ] . : ' ' ;

dio gesamte Arb€itszeit der Klägerin im Rahmen des Prtifungsseketariats

umfasse, der quantitatiw Umfang def selbständigen Leistungen gröl3,er

sei als ein Drittel und daher die Voraussetzungen der Verglitungsgruppe V

c Fallgruppe 1 b der Anlage 2 a zum BAT als gegeben angesehen.

Gegen dieses am 1.3.1995 zugestellte Urteil hat das beklagte Land am

27.3.1995 tserufung eingelegt und mit ün 27.4.1995 bsim Landesarbeits-

gerichl eingegangenem Schriftsatz wie folgt begründet:

Entgegen der Auffassung des Arbeitsgerichts erfolge weder die gsamte

Tätigkeit der Klägerin im Rahmen ihrer Halbtagsstelfe im Prufungrssekreta-

riat. noch sei dies€ Tätigkeit als einheillicher fubeitsvorgang zu werten.

Das Aöeitsgericht habe irrtümlich keine Trennung ryischen der TätQkeit

der Klägerin im Rahrnen dar Viertelstelle bei der Zentralen Univer$itätsver-

waftung gegefber der Tätiglcit lm Prüfungsseketariat vorgenommsn.

Der dortige Vorgang Schreibarbeiten mache von dcr gesarnten Arbeitszeit

der Klägerin ein Drittel aus. Dort bedürfe die Klägerin zur Erfüllung ihrer

Aufgaben rrveder gründlicher noch vielsbitiger Fachkenntnisse, nosh er-

bringe sie selbständige Leistungen. Zwei Drittetder Gesamtarbeitszoit ent-

ftelen auf die Tätigkeit im Prtifuqgssekreiariat. Diese Aufgaben seien
'.



zumindest in zwei Arbcitswrgänge zu gliedern, ohne db venichtungen
der Klägerin dort zu "atomislsren'. Das Arbeitsgalcht habe tibersehen,
daß db Klägerin irn Rahmen ihrer halben stetb im pnifungsamt 15% ihrer
Arbeitszeit mit der Eearbeitung von Anerkennungs- und Zulassungsvo-
rausseEungsanträgen verb'ringe und nur 25% tter Tätigkeit im prüfungs-

sekretariat reine'Prüfungsangelegenheiten" beträfen, Altein auf dlese letz-
teren Tätigkeiten beziehe sich db vom Arbeitsgericht in gezug genornms-
ne Entscheidung des Bundesarbeitegerichts vom Deember 1gg1, Da die
Klägerin nach eigenem Vorüag 'prüfungsangelegenheitenu nur eu 2s%
ihrer Arbeitszeit venichte, könne dis arbeitsgerhh$iche Entscheidung
schon atrs diesern Grunde kaine Besland haben. Daraus hlge, daß clb
Prüfungsangelegenheiten nur 1ö,ze/o dar Gesarnttätigbit der Klägerin
ausmachten. Auf deren Bearbeitung könne der Höherguppierungsantrag
daher nicht gestützt werden. Die Tätigkeit der Kfägerin im Rahmen von
Anerl€nnungs- und Zulassungsanffigen rnit 50?o dq Gesamtt{itigkeit ver-
möchten eine Fkihergruppierung nach vergütungsgruppe v c Faügruppe 1
b deshalb nicht zu stüEen, da dieser Arbeitsvorgang keine selbständigen
Leistungen im rechtserhebfichen Ausma{3 enthalte. Db KFgerin beschrän-
ke sich dabei auf das Ausfrillen eines vordrucks "Ane*ennung ausländi.
scher studienleistungen", der an die jeneiligen Faehprübr mit der Bitte
um Stellungnahme rveitageleitet werde. In scfrwierigen Fällen werde eine
Anfage an die Zsntrafststle irr Bonn gericfrtet. Die Ktägerin trefie keinerlef
irgendwie geartete eigene Entscheidung. l{leder bererte sie sblnständige
ausländiscfie $tudienzertifikate, noch subsurniere sie diese unter prü-
tungsordnungen oder sonstige Rechtsrrorschrifren. Eine ihhalüiche Ent-
scheidung über die Anerkennung entbfle ebenfalls, da die Kfägerin sich
tedigiich auf die orgnnisatorlsche Seite beschränke.
Das bqklagte Lantt beantragt daher:
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1. Das Urtell ds Arbskgaflctlts  - Kammsrn

voqn lä Dezsnbar t9ot - 5 Ce 8ggl94 -

$ffi abeptndert urd lm l$stenpunl( euhehobsn'

2. Dio Klegp wü{ abgsrtlsstt.

Die Berufu ngsbeklagrte beantragt

dls ZutücftnshfiE ds gr$wE.

Bereits 1987 sei vom damaligen Prüftrngsausschußwrsiüzenden der Klä"

gerin bescheinigt worden, daß sie sämtliche Vorgänge im Prüfungsrekre'

tariat selbständig aus eigener gebtigrer lnitiatirre unterschrtfisreif beaÖeite.

Der Anteil salbstiindQer Leistungen hah bereits damals mindest ein

Fünfrel der Gesamtlebtungon beFagen.

Die halbe Stelle der Klägerin im Prüfungsseketariaf, die arvei Drittel ihrer

fubeitszeit urnfasse, diille die VEraussetzungen der Vergütungggnuppe

V c. Die rcrn beklagten Land gefoffene Unterscheidung #iscfien PrtF

fungsangelqenheiten und Arerkennungmngetagenheiten ssi umutref-

hnd, da beids Bereiche den Prüfungsangetegenheiten zuanrechnen sei.

Bie Klägerin hsbe selbständlge Leistungen bei der Pnitung von Unterta-

gen und sonstigen Ausbitdungsnachweisen ebenso zu erbringen wb bei

der Beratung deutscher und ausländischar Studenten über dle notrendi-

gen Prüifirngsvwausseüuflgan. Soruohl die Beratung der Studenten und

t€ndidaten wf auctr die Uberprüfung der Unterlagen zur Abklärung der

formalen Prüfungsvoraüssetzungen gemäß parallel laufender Prüfungs-

ordnungen bedingten die Befassung mit unterschiedlichen Rechts\ror-

schriften und erferderten die Anwendung eines Beurteilungsspielraums-

Ohne Kenntnis rrersghiedener Rechtworschriftsn im jewei@en Ejnzsffall

könne auch eine hrmale Feststellung des Vorliegens der Prüfungsvoraus-

seEungen nicht getrofien werden. Die Ktägerin arbeite daher stets unter

A,nwendung des'Begriffs selbständiger Leistungen. Das bekbgte Land
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verkanne den hier anzuwendenden Rechtsbegriff, indem es oftnsichtlich

davon ausgehe, daß dieser mangets eigener abschtießendgr Entscheidun-

gen durch die Klägerin nicht €rfüllt sei. Dies seijedoch unzubeffend, da es

sich bei dem Begriff der sefbständigen Leistungen um solche im Sinne der

Vergütungsgruppe Vl b handeln müsse. Hier genüge das Anwenden vron

Rechtsvorschriften auf den Einzelfatl.

Wegen des weiteren Vorbringens dsr Parteien wird auf die gervechselten

Schriftsätze und das Urteil erstsr lnstanz verwiesen. Fas Gericht hat Be-

weis erhoben durch unsidfiche Vernehmung dor Zeugen  und

 Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf

die 
'sitzungsniederschriften, 

{ABl. 1t2O-1123 und nAg-12A2} Bezug

genommen.

ENTSCHEIDUNGSGRüNDE

A

Die Berufung bt zutässig. Sie lst an slch statthaft, da der gernäß S 64 Abs.
2 ArbGG erbrderlbhe Beschwerdervert überschritten wird. Die Zutässig-
keit im übrigen ergibt sich daraus, daß die Bcrufung innerhalb der Frist

tles $$ 66 Abs. 1 ArbGG in ein€r den Form- und lnhaltserhrdemissen ge.

mäß 9$ 518 Abs. 2 und 4, 519 Abs. 3 ZPO genügenden Art und Weise
eingelegt und ausgeführt worden ist.

B.

Die Berufung lst jedoch unbegnindet und war dahor mit der r$stenforge

des $ 97 Abs. l ZP}zuniclqrnveben.

t.

Die'Feststellungsklage ist eulässlg. Das gomäß S as6 Abs. 1 Zpo erfor-
derliche Rec*rtsschutzinteres.s€ ist gegeben, da durch die Eingruppi+
rungsfeststellungsktage das Rechtwerhältnis der Partebn umfassender
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geklärt werden kann als durch eine auf Vergütung gerichtote Leistungskla-

ge. Insoweit handelt es shh um eine Eingruppierungsfeststellungskhge,

die innerhalb des öffentlbhen Dienstes allgenrein üblich ist und gegen de-

ren Zulässpkeit nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsge-

richts keine tsedenksn bestehen tql. BundesarbeiFgericht. Urteil tom

10.12-199? - 4 AZR 221tffi - = AP Nr. 237 zu SS 22,23 BAT 1975 mit wei-

teren f.lachweisen).

i l . :

Die Tätigkeit der Klägerin im Prüfungssekretariat des Psphologbc'hen In-

stituts der Universit , die sb mrt,1t2 der regelmäßfen Aöeits-

zeit versieht, ist ungeachtet der weiter?n von ihr erlällten Aufgaben im

Rahmen eines Vierteb der regelmäßigen Arbeitszeit in.der Universitäts-

verwaltung die von der Xlägerin übenriegend ausgeübte Tätigksit und da-

her maßgebliche Prüfungsgrundlage. Disse Tätigkeit der Klägerin ertrillt

die Voraussetzungen der Vergütungsgnrppe V c der Anlage 1 zurn BAT,

so daß das Arbeitsgericht dem HifhanFag der Kfägoin, gegen tlas sich

die Berufung der Bektagten richtet, eu Recht stattgegeban hal

1 .

Auf das Arbeitsverhähnis der Parteien findet trrat einaeMenraglicher tse.

zugnahme der BAT Anunndung, Für d'le htimmung dar Vergütung der

Klägerin lrqnmt es daher darauf an, ob dh l'lätfte ihrer db Arbeitszeit aus-

machenden Arbeibvorgänge den Tätigkeitsrnertrmalen der Vergülungs-
gruppe V c BAT gemäß SS 22 Abs. t uN 2, Unterabsatz 1 un{ 2 Satz 1

BAT entspridtt. Unter dern Begritr dos Arbeitsvorgangs versloht di€ Proto-

kollnotiz zu Absatz 2 dos S 22 BAT eqbo,ilsfeistungen einschlleßlich Zu-

sammenhangsarbeiten, die, bezogen,auf don Aufgabenkeis des Ange-

stellten, eu elnern bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergetr
nis führen. Nach der darauf Bezug nehmgnden Rechtsprechung des Bun-

desarbeitsgerichts handäft e-s sich ur ein" unter Hinzurechnung der Zu-

samrnenhangstäigkeiten ttei S rucfjiöfircung einer vernünftigen,



- E -

sinnvo{bn Verwaltungsübung nach tatsächlichen Gesichtspunlden ab-

grenzbaren und tariflich selbständQ bewertbaren Arbeilsginheit der zu ei-

nem bestimmt€n Arbeitsergebnis filhrendan T€tigkeit eines Angestellten

(Bundesarbeitsgeric{rt, a.a.O., unter ll.1 b, bb der Gninde mil welteren

Nachweisen). Trennbare Tätigkeiten mit unterschiedlichen tarifüchen Be-

wertungen lonnen nicht zu einsm Arbeitsvorgang zusatnmengefaßt wer-

den (Bundesarbeitsgericht Urteil vom 20.10.1993 - 4 AZR 45193 - = AP Nr.

173 zu $ 22, 23 BAT 1975). lst der zu bewältigende AuQabenkreis nicht

weiter aufteilbar und einer rechtlichen differenzierten Benrertung zugäng-

lich, so ist davon auszugehEn, daß die gesamte Täligkeit des Angestellten

im tariflic*ren Sinne nur einen Arbeitsvorgang bildet (BAG a,a.O.).

2.

Auf den vorllegenden Fall angerrend€t hat dies zur Folge, daß von einem

einhaitlichsn Arboltsvorgang für die Tätigkeit der Klägerin ab $ekretärin

im Prtifungsselcetarist des Fsychologischen fnstitsts der Uniwrcttät

 auseugehen bl. Diese Tätigkeit der Klägerin in Prüfungsangele-

genheiten stellt einen Arbeißvorgang dar. Arbeitsergsbriis der Klägerin ist

die gesamte organisatorische Abwicklung des Prütungsrrerfahrens beim

Präfungsseketariat des Psycfiologiscten Instituts. Sämtliche Tätigkeiten

dienen diesern Arboitsergebnis, so daß dh Bearbitung vpn Prtifungsan-

gelegenheiten als ein Arbeitsvorgang anzusehen ist, zs denr auch dis B€-

ratung rrcn Studenten gehört, Dieser Arbeitsvorgang nimmt 2f3 der Ar-

beitszeit der Klägerin an Anspruch.

Arbeitsergebnis ist hier die Beratung der Studenten über formafe Fragen

der Prüfr;ngsordnung, über mögliche Fächerkornbinationen und Mind+

stanforderungen, Prüfung der Anmeldeunterlagen auf Voflständig keit, Ab-

stimmung der Prüfungstermine mit Pnifern und lGndidaten. übersendung

der Prüfungsunterlagen an Prüfer, die richtige Ausnrertung der Prüfungser-
gebnisse, das Ausschreiben der Zeugnisse und Diplorne zur Unterzeich-
nung, die Erteilung von Auskünften bei nicht bestandenei Prütung, ob und
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gegebenenfalls welche Prüfung zu wiederholen sei und die Erstelfuag der
Notenlisten. Die dem it zusamme nhängende n Vennalfu ngs- u nd Schreibar-
beiten sind Zusammenhangstätigkeiten; dies gilt auch, fiir die Beratung
von Studenten über PrtifungsvorausssEungen auch hinsichilbh der Stu-
denten, die noch keine Prrifungskandidaten sind (vgf. gundesarbeitsge-

richt, urteil r,om 2,12.1941 - 4 AzR 301ffg = fip Nr. s2 zu $S zz,zt exf
1975). . Diese Tätigkelten sind von den Schreibearbeiten im Rahmen der
Tätigkeit in der Universitätsverwaltung abgrenzbar und betrefien Arbaits-
leistungen, die zu einern bsi natürficher Betrachtung abgrerubaren Ar-
beitsergebnb führen.

Die Aufgabenstellung der Klägerin im Rahrnen ilrrerTätigkeit im pnifungs.
sekretariat sind nicht vonginander trennbaf, shne das Arbeitsergebnis zu
zerstückeln. Dle von der Beldagrten in diesem Zusammenhang getroffsne
unterscherdung zwischen der Bearbeitung ron Anerlennungs- und Zulas-
sungsvoraussetzungsanträgen einerseits und "reinen" prüfurqsangele-
genheiten andererseits, db nur 25% ihrer Tätigkeit im pnifungsseketariat

umfaßten. ist nicfrt zu ftlgen. Die geklagrt€ beruft sich hierbei a unrccht
auf das urteil des Bundesarbeitsgerlcfrts vom 2. Dezembr lggl . s.a.o.
we oben dargesteltt gehriren zu dem Arbeitworgang prüfungsangehgen-
hei'ten in einem Universitätsseketariat nicht nur die fur prüfungen unmit-
tetbar maßgeblicfren Fragen, sondern auch die damit im Zusammenhang
stehenden Problecre organisatorischer Durc*rführung und Abrvic-fdung des
Prüfungwerfahrens. Die hterbei anfallenden $chreibarbeilen.sind ah Zu-
sammsnhangstätigkeiten anzusehen. Das Bundesarbaitsgericürt hat ferner
dargelegt, daß auch die Beratung \ron studentenüberprüfungsvorausset-
zungen. selbst wenn diase noch nicht zur prüfung anstehen, als erstes
stadium des Priifu ngsverfahrens zur organisatorischen Abwickrung g€hö-
ren. Die Beratung über die priifungsvoraussetzungen iEt das erste $tadi-
um des Präfungsverfahrens (BAG a.a.O.). Es ist dabeiausdrüclrlich darauf

.  |  . . \



hingewiesen worden, daß die Beratung der $tudenten über die prirfungs-

voraussetzungen B*tandteil des zu findenden ArbeiFergebnisses dar-
stellen. Arbeitsergebnb lst dabei die verwaEungsmäßige und organlsatori-
sche Abwicklung des Prüfungsbetriebes. Diesem Arbaitsergebnls dienen
die \lon der Klägnrin im Rshmen hr€r Tätigkeit im Prütungssekretariat ver-
richteten Aufgaben.

3.

Die Tätigleitan der Klägerin bezügllch des Arbeitsvorgangs Seketariats-
aufgaben im Prüfungssekretariat des Psyrhologischen Instiluts der Uni-
versität  rechtfertigen die Vergütung nach vergütungsgruppe v
c der Anlage 1 a zum BAT. Die einschliigigen Tatbestandsmerkrnale
lauten:

VergütungsgrugpeVcl a
Angestellte rm Büro., Bucfrhafterei-, sonstige Innendienst
urd im Außendbnst, deren Tätigteit grüntlliche und viet-
seftige Fachkenntnisse und sefbständige Leistungen erfordert
(clle grünellichen und vielseilipn Facfikenntnise-braucfien
sich nictrtauf das gesamte Gebbt der verwaltung {des gdrbbrs}
bei der der Angestetffe bescträfrigt ist, zu beziehJn. oer nulgamn-
kreb der lng€slelttgn muß abw so gesilafiet sein, daß er nur beim
Vorhandensein gründlicher uno vielseitiger Fachkenntnlsse
ordn ungsgemäß bear@itet ruerden kann
selbständiga Leistungren erfordern ein den vorausgeselzlen
Fachkenntnissen enbpreefrendea wlbständiges Eiarbelten
9in€s Ergebnisses und der Entwbrdung eineieigenen geistigen
lnitiativs; eine teichte geistige Arbeit kJnn dieselnroroäuni'
nlcht erfällen).
1 b: Ange{el}te im 8üro-, Buchhafterei-, sonstQen Innendienst
und im Außendienst, defen Tätigkeil gründlichö und vietseite
Fachkenntnisse und mindesüens at lls selNändige Lebtungen
erfurdert.
Die KlammerzusäEe zu Failguppe 1 a getten).

Bei der Tätigkeit der Klägerin falfen'zeltlich mindestens zur Hätfre Arbeits-
vorg6nge an, deren Bearbeitung grttndlkhe und vblseitige Fachkenntnb-
se erforderen.



Dieses schon in vergütungsgrupp€ vl b gebrderte Heraushebungsmerk-
mal lst charaktarisiert als "nähere Kenntnis von Gesetzen, veruahungs-
vorschriften und Taribestimmungsn usr, des Aufgabenkebes". Diesen
Anforderungen wird die Tätigkeit der Klägerin gerecht. Das beklagte Land
hat des Erfordemb diaser gründlichen und vieFeit(1en Fachkenntnisse
obenfalls nicht in Abrede'gestetfl Das Gericht kann es daher bei einer
pauschafen Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals belassen (vgl. Bundes-
arbeitsgericht urteil rrom 20.10.1993 - 4 AzR 4gl9g - = {p Nr. 172 zu $S
22,23 8AT 1975). Die Klägerin hat bei der wahrnehmung der pnifungs-

angelegenheiten im Prüfungssekretariat eine Mehaahl von Vorschriften
zu beachten. Hierzu zählan nbht nur das Hoshschulrahmengesetz, das
Baden-Württembergische Universitätsgesetz, sondem auch weefiselndä
Prüfungsordnungen. Insoweit kann davon ausgegangen werden, daß die
Klägerin nicht nur über die unertäßlichen Fachkenntnisse zur Bewäftigung
des Aufgabenkreism vsrfügt, sondem auch die gebotene und nortvrendige
vielseitigkeit im Zusammenhang mit ihrer Täigkeit ats gegeben anzuneh-
men ist.

4.

Bei der Tätigkeit der Klägerin fallen ueiter zeitlich mindestens zu 113 Ar-
beiten an, die dem Begriffselbständlger Leistungen entsprechen. Darunter
ist eine Gedankenarbeit zn v€rstehen, die im Rahrnen der für die vergü-
tungsgruppe vorausgesetzten Fachkenntnisse hinsichtlich der einzuschla-
genden wege, wie insbesondere hinsbhtlich des zu findenden Ergobni+
$os, eine eigene Beurteilung und eigene Entschließung erforderl lGnn-
zeichnend für selbständige Leistungen könnon nach der Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts ein wie auch immer gearteter Ermessens-,
EntscheirJungs-, Gestaltungs- oder Beurtelf ungsspielraum bei der Erarbei-
tung eines Arbeiteergebnisses sein. vom Angesteltten werdsn Abwä-
gungsprozesse verlangt, es werden Anfo_rderungen an Oas überlegungs-
vermögen gestellt; der oder die Angestellte muß also unterschiedliche
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Informationen verknüpfen und untereinander abwägen und zu elner Ent-
scheidung korrimen. Dieser Prozeß geistiger Arbeit lcnn bei enbpredren-
der Routine durchaus schnell verlaufen. Geistige Arbeit wird daher gelei-
stet, wenn der/die Angegeltte sich beider fubeit fragen muß: lrvie geht es
nun rreiter? worauf kornmt es ntin an? was muß ab nächstes gescho.
hen? (vgl. Bundesarbeitsgerhht, urteif vom 10.12.1992 a.a-o., unter
ll,1,b,bb, 3) der Gründe).

a) Diese voraussetzungen sind nach dem Ergebnis der mündlichen
verhandfung vor der Berufungskammer anzunehmen. Der in der Zeit von
1986 bis 1990 als Prüfungsaussctrußrrorsitrender tätbe Zeuge  .

 hat in seiner Eir,rvernahrne, ungeechtet des von ihm sehon 1gg?
erstellten Zeugnisses für die l{ägerin, in dem er ihr ureitgehends Selhtän-
digkeit im Rahmen ihres Aufgabenbareiches beschein[t hatte, dargesleltt,
daß die Klägerin im wesentlichen Scfireiben entworfen hat, die zur Ent-
scheidung rorgelegt und mit oder ohne Korrekturan untsrzebhnet *orden
sind, Er hat ferner erklärt. daß derartige Fälle mit einer gewissen Setbstän-
digkeit aufgrund des Erfahrungswissens der K!ägerin erfedigt werden
konnten, Er hat ferner eingeräurnt, daß die Klägrorin in Routinefälbn, das
heißt, db des öfteren vorgekemmen waren, besthnmte Ergebni'sse an-
hand ihres Eriahrungsurrissens nachrrolhiehen konnte, und daB sie dies
auch getan hat Der Zeuge hal zur grundsätrlichen Arbeitsreise erklärt,
daß ein um Zufassung brttender student unterlagen rorlegt, die zunächst
von der Klägerin dahin gepntft werden. ob ein rrergleichbarer vorgang
schon vorhanden war. lst dies der Fafl, wird die lfftgrerin den vorgang ent-
sprechend bearbeiten und anhand itnes Erfahrungswissens einen Ent-
scheidungworschlag unterschrifrsreif vortegen. lst dies niclit der Fall, so
hat sie dies festzustellen und entsprechende Entscheidungsgruntllagen
abzufragen. lm \ rrederholungsfalle ist dann davon auszugehen, daß ein
derartiger vorgang von der Krägerin mit gewisser Eigenständigkeit bear-
beitat wird. Ungeachtet dieser Tätigkett besteht die
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Entscheidungskompetenz absc*rließend stets beirn PrüfungsvorsiEenden'

dersichdieKlägerinletztend|ichauchnieborühmthat.

b lDieseAngabendesglaubhatenZe *?t ierdieVorgän-
ge aus dsr zgitlichen Distanz ruh(1 und sachlich geschildert hat' belegen

die Rechtsaufiassung der Klägerin' Im Rahmen der von ihr abverlangten

Tätigkeit hat die Klägorin beijeder Anfiage die Weiche der Bearbeitung in

eine möglichenreise unterschiedliche Richtung stsflen müssen und zu

stellen. sie muß zunächst entscheiden, ob derartige Fätle schon vorgele-

gen haben und wenn ja, in welche Richtung diese Anträge weiter zu bear-

beiten sind. Dies gilt insbesondere fÜr einerseits die Feststellung von Rou-

tinevorgängen, andererseits die erforderlichen RücKragen beim vorsitzen-

den dm Präfungsauscftusses, und drittens hinsichtlich der Anfragen von

ausländischen sludenten mit entsprechenden unterlagen. die an db Zen-

tralstelle in Bonn weitefzuleiten sind' lnsoweit ist lür das erl€nnende Ge-

richt mafueblich, daß die Klägerin anhand ihres Erfahrungswissens und

ihrer Fachkenntnisse mit einer gewissen Sefbständigkeit Ergebnisse erar'

beitet und gefundsn hat, ohne daß dies, was auch nicht notwendig ist' die

letzte Entsc*reidung ist. Diess Bearbeitungsweise beinhaltet' wie auch der

Zeug  kdrgesteltt hat, eine gewisse Eigenständigkeit in der

SachbeerbeitungSo daß von einem greftrndenen Ergebnis aufgrund gelsti-

ger Arbeit auszugehen ist. Dies rechtfertig[ die Annahme der selbständi-

gen Leistung im Sinne der Vergütungsgruppe V c der Anlage 1 a zum

BAT.

c) Die Aussage des Zeugen $t]1t zu keinem an-

deren Ergebnis. Auch dieser Zeugo hat dargelegt, daß die Klägerin db

weitgehend routingmäßige Bearbeitung anhand der bsi ihr vorhandenen

Fachkenntnisse entscheidungsreif vorbereitet hat. Er hat ferner dargelegt'

daß die organisation des seketariats eingespielt, wenn auch vorgege-

ben, gewesen ist, und die Klägerin in diesern Rahmen eigrenständig ge?r-

beitet hat er seinerseils auch wohldeshalb nur in Einzetfälten eingegriffen



- 1 5  -

hat. Desweiteren hat er da4gesteffi, daß die Klägerin zumindest teilweise
beider Bearbeitung von Anträgen und Leistungsnachweisen eine gewisse

Bewertung im Sinne einer Vorbeurteilung durchgeführt hat und, daß sie in
Einzelfällen von ihm abgezeichnete Schrifrstücke vorgebrtigt hat. Die wei-
tere Aussage des Zeugen, daß dies lediglich in Ausnahmetälren, ein oder
aal€i rnal, der Fall gewssen sein sollte, erscheint dem Gericht nicht ab-
schließend plausibel. Dazu hat der Zeuge entsprechonde Vorhaltungen
von Unterlagen aus den Akten, die an ihn gerichtet waren und die ihm vor-
gehalten worden sind, nach Auffassung des Gerichts zu ausweichend be-

antwortet. Wenn der Zeuge äuf die Frage zu ABl. 1091 erklärt hat, daß die
Formulierung nicht von ihm stammte, die dahinterstehende Entscheidung
aber sicherlich er getroffen habe, ohne daß er auf den Einzelfall bezogen

dies verifizieren könne, so stetlt shh die Frage, ob. aus dem Ergebnb sei-
ner Tätigkeit, nämlict inhatttlche Entsch€idungen stets selbst getroffen zu
haben, auf die Schifderung vergangener Vorgänge geschbswn worden

ist, ohne daß eine konkete Erinnerung an den jeweiligen vorgang vorhan-
den gewesen ist. Die einschränkenden Ausftihrungen des Zeugen .

 
für die Kammer clahel nicht uneingeschränkt nachvoll-

ziehbar und ftihren bei der Bewertung der Angabqn der Zeugen
und  zu dem Ergebnis, daß trotr dei Einschränkungen durc{r

den Zeugen  die sefbständigen Leistungen der Klägerin im vor-
liegenden Falle anzunehmen sind. Hinshhilich des Zeugen rg gitt
n'lcht nur der oben geschiHerte Vorbehalt, sondern "u"n or" "ut
ABl. 1202 geschilderten Fragen, zu denen der Zeuge nach Aufiassung
des Gerichts allein ergebnisorientiert Angaben gernacht hat, ohne dem
Zeugen auch nur ansahveise unwahro Angaben unterstellen zu rvollen.
Die vorstohenden wertungen in Verbindung mit den häufigen Wechssln
des vorsitzes im Prrifungsausschuß,,einer ntlr neben der Lehr- und For-
sch un gstäigkeit wah rgenomm enen Aufgabe, worauf das Arbeitsgericht zu
Recht hingewiesen hat, führen zu der Annahme; daß die Ktägerin ihre
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Täligkeit unter Einsatz gründlicher und vielseitlger Fachkenntnisse und
selbständiger Leistungen im gefordarten und gebotenen Rahmen erbringit.
6.

Die Beklagte ist vorliegend mit ihrer Berufung untedegen und hat daher
gemäßS 97 ZPO die lGsten des erfolgtosen Rechtsmittels zu tragen.

Gegen diese Entscheidung ist kein Rechtsmittel gegeben. Gründe für die
Zulassung der Revision sind nicht erlennbar.

Rechtsmittel belehrung

Wegen der Mtiglichkeit der Nichtzulassungsbeschwerde wird auf g 72 a
ArbGG verwiese


